
4 Gesetzblatt Teil III Nr. 1 — Ausgabetag: 3. Februar 1971

schaftlich-technische Konzeptionen, Perspektiv- und 
Jahrespläne sowie Verträge zur internationalen Zu
sammenarbeit der im § 5 Abs. 1 Ziffern 1 bis 6 ge
nannten Partner einzusehen bzw. anzufordern. Für die 
im § 5 Abs. 1 Ziffern 7 bis 15 genannten Partner ist der 
Informationsaustausch vertraglich zu regeln.

(2) Zur Realisierung der koordinierenden Funktionen 
im Rahmen der Werkstoffeinsatzberatung hat der VEB 
Leuna-Werke „Walter Ulbricht“ das Recht (un*er Ein
haltung der festgelegten Sicherheitsbestimmungen), in 
periodischen Abständen zu speziellen Problemen Ana
lysen der Beratungstätigkeit sowie des Standes der in
ternationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Werkstoffeinsatzes von den im § 5 Abs. 1 Ziffern 1 bis 6 
genannten Partnern einzusehen bzw. anzufordern.

§ 10
(1) Im VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht“ ist ein 

Beirat für die Anwendungsforschung hochpolymerer 
Werkstoffe zu bilden.

(2) Die im § 5 Abs. 1 genannten Institutionen haben 
die Pflicht, einen entscheidungsbefugten Vertreter in 
den Beirat zu delegieren.

(3) Der Beirät, dessen Leitung dem Großforschungs
zentrum des VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht“ ob
liegt, beurteilt die gemäß §§ 5 bis 8 auszuarbeitenden 
Koordinierungsmaßnahmen bzw. Empfehlungen und 
unterstützt ihre Durchsetzung.

(4) Zur Lösung von Schwerpunktaufgaben kann der 
Beirat zeitweilige Arbeitsgruppen aus qualifizierten 
Vertretern der im § 5 Abs. 1 genannten Institutionen 
bilden. Über die Freistellung" für diese Tätigkeit ent
scheidet der für den jeweiligen Mitarbeiter zuständige 
staatliche Leiter.

§11

(1) Der VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht“ hat die 
Pflicht, die im § 9 Abs. 1 genannten Unterlagen zu 
analysieren, im Sinne eines effektiven Substitutions
prozesses Änderungen und Ergänzungen zu erarbeiten 
und diese nach Beratung im Beirat über das Ministe
rium für Chemische Industrie den zuständigen staat
lichen Organen zu übergeben. Die staatlichen Organe 
haben die Durchsetzung der erforderlichen Änderun
gen und Ergänzungen in eigener Verantwortung zu 
sichern.

(2) Der VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht“ hat die 
Pflicht, die im § 9 Abs. 2 genannten Unterlagen aus
zuwerten und Schlußfolgerungen zu ziehen über die 
Weiterentwicklung des Plastsortimentes und derPlast- 
und Elastverarbeitungsmaschinen für die Volkswirt
schaft der Deutschen Demokratischen Republik. We
sentliche Entwicklungsrichtungen sind in einer Emp
fehlung über das Ministerium für Chemische Industrie 
an die zuständigen staatlichen Organe zu leiten. Zur 
Vermeidung von volkswirtschaftlichen Disproportionen 
haben die zuständigen zentralen staatlichen Organe in 
eigener Verantwortung zu sichern, daß der Industrie
zweig Plast- und Elastverarbeitungsmaschinen entspre
chend derartiger Empfehlungen bei der Forschung und 
Entwicklung neuer Systemlösungen der Plastanwen
dung mitarbeitet und die erforderlichen Maßnahmen 
durchführt.

IV.
Finanzierung

§ 1 2

(1) Die Finanzierung der im VEB Leuna-Werke 
„Walter Ulbricht“ auf dem Gebiet der Werkstoffein
satzberatung sowie der Koordinierung der Anwen
dungsforschung und Standardisierung zu realisieren
den Aufgaben erfolgt durch Umlage auf die im § 5 
Abs. 1 Ziffern 1 bis 5 genannten Institutionen.

(2) Der Umlageschlüssel ist nach einjähriger Tätig
keit in der Leitfunktion durch den VEB Leuna-Werke 
„Walter Ulbricht“ aufzustellen und durch das Ministe
rium für Chemische Industrie zu bestätigen.

(3) Die Finanzierung für das erste Jahr wird durch 
das Ministerium für Chemische Industrie gesondert 
geregelt.

V.
Schlußbestimmungeil

§13
Diese* Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.

Berlin, den 6. Januar 1971

Der Minister 
für Chemische Industrie

I. V.: K a i s e r  
Staatssekretär
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